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(Bebauungsplan Nr. 107 „Horst“, Stand: 06.02.2018) 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO im allgemeinen Wohngebiet (WA) ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag im Plan über die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse und die maximale 
Gebäudehöhe (GH max.) in Metern über Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. 

Eine Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe (GH max.) durch untergeordnete 
Bauteile und technische Gebäudeeinrichtungen ist bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. 

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Es wird die offene Bauweise festgesetzt. Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu 
errichten. 

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche n (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die Baugrenzen dürfen durch an Gebäude angebaute Terrassen und Balkone bis maximal 
2,00 m überschritten werden.  

Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 N r. 4 BauGB) 

Garagen, Stellplätze sowie sonstige Nebenanlagen sind mit Ausnahme von Einfriedigungen 
(siehe unter B.4) nur innerhalb der überbaubaren Flächen sowie innerhalb der nach Nr. 15.3 
der Planzeichenverordnung gekennzeichneten Fläche zulässig.  

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn die geplante Nebenanlage das 
Erscheinungsbild der öffentlichen Grünfläche nicht beeinträchtigt.  

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und z ur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauG B) 

Flächenbefestigungen wie Stellplätze für PKW, Zufahrten und Wege sind so zu gestalten, 
dass die natürliche Niederschlagswasserversickerung durch diese Flächen nicht 
beeinträchtigt wird. 

 



Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB ) 

Als Abgrenzung der Privatgrundstücke zur städtischen Grünfläche sind (neben 
offenen Einfriedigungen) ausschließlich geschnittene Hecken aus heimischen, 
sommergrünen Laubgehölzen bis zu einer Höhe von maximal 1,20 m zulässig. 

Festsetzungen zum Immissionsschutz gemäß § 9 (1) Nr . 24 BauGB 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen für die Lärmpegelbereiche III – IV entsprechend der Kennzeichnung in der 
Planzeichnung gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe November 1989 
einzuhalten. Für Büroräume muss das erforderliche, resultierende Schalldämm-Maß R'w,res 
für die Außenbauteile einschließlich der Fenster mindestens 30 dB (A) und für 
Unterrichtsräume mindestens 35 dB (A) betragen (Korrekturen nach Tab. 9 der DIN 4109 
sind zu beachten).  

Die nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen im Sinne von Nr. 5.2 der 
DIN 4109 haben folgende Schalldämmmaße aufzuweisen: 

Erforderliche Schalldämmmaße R´w,res gemäß DIN 4109 , Tab.8 

Lärmpegelbereich 
gemäß DIN 4109 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel in dB 

(A) 

Bau-Schalldämmmaße für 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 

Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume u. ä. 

Büroräume* u.a. 

LP III 61 bis 65 35 30 

LP IV 66 bis 70 40 35 

Aufenthaltsräume im Sinne von Nr. 5.2 der DIN 4109, die ausschließlich Fenster in 
lärmzugewandten Gebäudefassaden aufweisen, sind mit schallgedämmten und möglichst 
motorisch betriebenen Lüftungseinrichtungen auszustatten, die auch bei geschlossenen 
Fenstern eine ausreichende Raumlüftung gewährleisten und das geforderte 
Schalldämmmaß nicht beeinträchtigen. 

Wenn im Baugenehmigungsverfahren durch einen anerkannten Sachverständigen 
nachgewiesen wird, dass aufgrund von Abschirmungen und der gleichen dauerhaft geringere 
Außenlärmpegel auftreten, kann von den Festsetzungen abgewichen werden. Die 
Berechnung der konkreten Schalldämmmaße muss unter Berücksichtigung der DIN 4109 
erfolgen. 

 



B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄSS § 9 (4) BAUGB i. V.m. § 86 BAUO 
NRW  

1. / Außenfassaden 

Fassadenoberflächen  

Fassadenoberflächen sind in hellem Putz auszuführen (abgetöntes Weiß, Grau- oder 
Beigetöne). Untergeordnet können auch andere Materialien verwendet werden, wie z. B. 

- Schieferverkleidung, 

- Natursteinoberflächen (unpoliert bzw. nicht glänzend), 

- Holzoberflächen, 

- gegliederte Glasfassade.  

Ausschluss besonders störender Fassadenoberflächen und -elemente  

Im Sinne der Stadtbildpflege und der harmonischen Integration in das Stadtbild sind für die 
straßenseitigen Fassaden nicht zulässig: 

- die Überdeckung/Überformung stilbildender Architekturelemente, 

- intensive, rein bunte, grelle oder leuchtende Farben, 

- polierte, glänzende, reflektierende oder spiegelnde Fassadenoberflächen, 
insbesondere glasierte Keramik, engobierte Spaltklinker, polierter Natur- oder 
Kunststein (Ausnahme: Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie), 

- Fassadenoberflächen aus Waschbeton-, Kunststoff- oder Faser-Zement-Platten, 

- in den Straßenraum hineinragende Balkone, 

- Anbringung von Antennen- und Satellitenanlagen, 

- Be- und Entlüftungsanlagen (wie z. B. Ventilatoren von Entlüftungs- und 
Klimaanlagen), die gegenüber der Fassade hervortreten. 

2./ Fenster und Türen 

Gebäude mit flächenmäßig untergeordnetem Öffnungsanteil 

Gebäude in Massivbauweise müssen im Sinne einer konstruktionstypischen Gestaltung der 
Öffnungsanteil einer Fassade (Fenster, Türen etc.) geringer sein, als der geschlossene 
Fassadenanteil. Öffnungen einer Lochfassade müssen horizontal einen Abstand von 
mindestens einer halben Fensterbreite zueinander sowie zu den Außenecken des Gebäudes 
einhalten. Bei Neubauten mit Lochfassaden ist die Anordnung der Fenster und Türen über 
alle Geschosse hinweg aufeinander abzustimmen (z. B. durchgehende Fensterachsen / 
Fensteraußenkanten). 

Flächenanteil von Glas bei Türen und Toren  

Straßenseitige Hauseingangstüren oder Tore dürfen bezogen auf ihre jeweilige Fläche einen 
Glasanteil im Türblatt/Tor von maximal 25 % aufweisen (z. B. als Oberlicht).  

Haustür-Überdachungen direkt anliegend am Straßenraum sind zurückhaltend und 
transparent auszuführen (z. B. transluzente Verglasung).  

Ausschluss besonders störender Fenster-/Türgestaltungen  

Im Sinne der Stadtbildpflege und der harmonischen Integration in das Stadtbild sind bei den 
straßenseitigen Fassaden nicht zulässig: 

- völlig geschlossene Fassaden im Erdgeschoss (abweisende Wirkung), 



- gegenüber der Fassade vorstehende Rollladenkästen, 

- glänzende Stufen/Treppen vor Eingangstüren (z. B. polierter Naturstein), 

- vollflächig transluzente bzw. undurchsichtige Fensterverglasungen bzw. 
Verglasungen aus Buntglas, Butzenscheiben o. ä., 

- Sprossenimitate (aufgeklebt oder im Luftzwischenraum der Verglasung). 

3./ Dächer und Dachaufbauten 

Dachform 

Zulässig sind ausschließlich Satteldächer. Bei traufständigen Gebäuden ist die 
straßenseitige Dachfläche mit deutlicher Neigung auszuführen. Sofern in der näheren 
Umgebung bestimmte Dachformen und Dachneigungen prägend sind, so haben Neubauten 
sich hieran zu orientieren.  

Dacheindeckung  

Die Dachflächen eines Gebäudes sind in Material, Form und Farbe einheitlich einzudecken. 
Da in der Haaner Innenstadt dunkelgraue/anthrazitfarbene Dachpfannen ortstypisch sind, 
sind diese bei geneigten Dächern zu verwenden. Alternativ sind Eindeckungen mit 
Schieferplatten oder für untergeordnete Bauteile (wie z. B. Dachgauben) im Einzelfall 
graues/anthrazitfarbenes Material (z. B. verzinktes Blech etc.) zulässig. Dacheindeckungen 
aus Ziegel oder roten/rotbraunen Dachsteinen sind ausgeschlossen. 

Zwerchhäuser und Zwerchgiebel  

Zwerchhäuser und Zwerchgiebel haben sich dem Hauptbaukörper bzw. der 
Hauptdachfläche, über der sie errichtet werden sollen, unterzuordnen. In ihrer Summe dürfen 
sie 50% der Gebäudebreite nicht überschreiten. 

Dachgauben  

Dachgauben sind zurückhaltend in das Hauptdach zu integrieren, indem sie 

- möglichst gering zu dimensionieren sind, mit angemessenen, regelmäßigen 
Abständen untereinander sowie zu den Dachrändern (Abstände gemäß BauO NW 
mindestens 1,25 m) und mit Abstand zur Firstlinie von mindestens 0,50 m, 

- in der Summe ein Drittel der Dachbreite (Firstlänge) nicht überschreiten dürfen, 

- hinsichtlich ihrer Anordnung auf die Fassadengliederung des Gebäudes (z. B. 
Fensterachsen) abgestimmt sein müssen, 

- als Giebel- oder Schleppgauben (alternativ als Flachdach-/Walmgauben) ausgeführt 
werden, 

- hinsichtlich ihrer Oberflächengestaltung (Farbigkeit/Materialität) auf das Hauptdach 
und/oder die Hauptfassade abgestimmt sein müssen. Alternativ ist eine Ausführung in 
grauem Metall möglich. 

Dachflächenfenster  

Straßenseitige Dachflächenfenster sind zurückhaltend in das Hauptdach zu integrieren und 
in angemessenen, regelmäßigen Abständen anzuordnen. Sie dürfen  

- eine Flächengröße von 2 m² je Dachflächenfenster nicht überschreiten,  

- in der Summe ein Drittel der Dachbreite (Firstlänge) nicht überschreiten. 

Ausschluss besonders störender bzw. visuell dominanter Dachgestaltung  



Bei den straßenseitigen Dachflächen sind im Sinne der Stadtbildpflege und der 
harmonischen Integration in das Stadtbild nicht zulässig: 

- blaue, grüne u. ä. ortsuntypische Farben, 

- lasierte, engobierte, glänzende oder stark reflektierende Dachoberflächen  

 (Ausnahme: Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie),    

- zweireihig übereinander angeordnete Dachaufbauten, 

- straßenseitige Dacheinschnitte (z. B. Dachloggien). 
 

4./ Einfriedigungen und Abfallbehälter 

Als Einfriedungen sind ausschließlich Hecken aus standortheimischen Laubgehölzen, offene 
Zäune sowie Kombinationen aus Hecken und offenen Zäunen zulässig. Die maximal 
zulässige Höhe der Einfriedungen beträgt 1,20 m. 

Abfallbehälter außerhalb von Gebäuden sind derart mit Sträuchern zu umstellen, oder in 
begrünten Schränken unterzubringen, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht 
auffällig wirken. 

 

C. HINWEISE 

Erhaltungssatzung 

Das Plangebiet des BP Nr. 107 „Horst“ liegt im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung der 
Stadt Haan. Bei Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 107 gelten die 
Vorschriften der Erhaltungssatzung der Stadt Haan in der Fassung der Bekanntmachung 
vom __.__.____.  
 

Kampfmittel 

Die vorliegenden Informationen ergeben keine Hinweise auf das Vorhandensein von 
Kampfmitteln; eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. 
Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen, sofern Kampfmittel gefunden werden. ln 
diesem Fall ist die Stadt Haan, der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf  oder die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. ln diesem 
Fall ist das "Merkblatt für Baugrundeingriffe" der Bezirksregierung Düsseldorf zu beachten. 
 

Bodendenkmäler 

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Endenicher Straße 
133, 53115 Bonn, unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst 
unverändert zu erhalten. 

Einsicht in außerstaatliche Regelungen 

Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige Richtlinien), auf die in 
den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können beim Amt für Stadtplanung 
und Bauaufsicht der Stadt Haan, Alleestraße 8 in 42781 Haan, eingesehen werden. 


